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Betr.: Vorschlag fur einen BESCHLUSS DES RATES zu Leitlinien far
beschaftigungspolitische MalRnahmen der Mitgliedstaaten

— Annahme

— Erklarung Ungarns

Die Delegationen erhalten in der Anlage eine Erkldrung Ungarns zu dem eingangs genannten

Vorschlag.
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ERKLARUNG UNGARNS
ZU DEM
BESCHLUSS DES RATES ZU LEITLINIEN FUR BESCHAFTIGUNGSPOLITISCHE
MABNAHMEN DER MITGLIEDSTAATEN

Ungarn erkennt die Gleichstellung von Ménnern und Frauen im Einklang mit dem ungarischen
Grundgesetz, dem Primérrecht und den Grundsédtzen und Werten der Européischen Union sowie
den volkerrechtlichen Verpflichtungen und Grundsétzen an und fordert sie. Dariiber hinaus ist die
Gleichstellung von Frauen und Ménnern als ein Grundwert in den Vertrdgen der Europiischen
Union verankert. Im Einklang mit diesen Vertrdgen und seinen nationalen Rechtsvorschriften
versteht Ungarn in dem Beschluss des Rates iiber Leitlinien fiir beschéftigungspolitische
MaBnahmen der Mitgliedstaaten den Begriff ,,Geschlecht (gender) als Bezugnahme auf das
biologische Geschlecht (sex) und legt den Begriff ,,Gleichstellung der Geschlechter (gender
equality) dahingehend aus, dass Frauen und Ménnern die gleichen Chancen und Mdglichkeiten

geboten werden.

14387/22 ADD 1 kar/CB/pg 2
LIFE.4 DE



	ERKLÄRUNG UNGARNS
	ZU DEM
	BESCHLUSS DES RATES ZU LEITLINIEN FÜR BESCHÄFTIGUNGSPOLITISCHE
	MAẞNAHMEN DER MITGLIEDSTAATEN

		2022-11-15T14:45:19+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



